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92.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Ermittelung

der Todesursachen durch die Standesämter.
Oldenburg , den 10. December 1900.

Mit Höchster Genehmigung werden hierdurch auf Grund
des Artikels9 Z. 6 des Gesetzes vom 5. December 1868,
betreffend die Organisation des Staatsministeriums und
einiger demselben untergeordneter Behörden, die nachstehen¬
den Vorschriften über die Ermittelung der Todesursachen
durch die Standesämter erlassen:

8- i.
Vom 1. Januar 1901 an ist bei den Anmeldungen

von Sterbefällen bei den Standesämtern jedesmal die
Todesursache (die Krankheit oder der Unglücksfall,
welchem der Verstorbene erlegen ist) anzugeben.

Liegt ein ärztlicher Todtenschein vor, so ist derselbe
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dem Standesbeamten zu übergeben . Andernfalls hat der
Anmeldende sich über die Ursache des Tvdes die nöthige
Kenntniß zu verschaffe » und sie in thunlichster Zuverlässig¬
keit anzugeben.

8- 2.
Wer den im ß. 1 getroffenen Bestimmungen nicht

nachkommt , wird mit Geldstrafe bis zu 150 ^ bestraft.

Oldenburg , den 10 . Dcccmber 1900.

Staatsministerinm,

Departement des Innern . Departement der Justiz.

Willich . Ruhstrat.

M ü n z ebr o ck.

93.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Aufhebung der

Ordnung der Abschlußprüfungen an den Gymnasien des Graß¬
herzogthums.

Oldenburg , den 1l . December 1900.

Die durch Ministerial -Bekanntmachung vom 30 . No¬
vember 1896 , betreffend Ordnung der Reifeprüfungen und
der Abschlußprüfungen an den Gymnasien des Großherzog¬
thums (Gesetzblatt Band XXXI , S . 135 ff.) unter 8
erlassene Ordnung der Abschlußprüfungen wird mit Höchster
Genehmigung hiermit aufgehoben.

Oldenburg , den 11 . December 1900.

Staatsministerium,

Departement der Justiz.

R u h st r a t.

Nt utzenbecher.


	Seite 785
	Seite 786

